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Einleitung 

A. Bedeutung der Thematik 

Wie müssen die einkommensteuerrechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung 
des Kindes- und Elternunterhalts ausgestaltet sein, damit sämtliche verfassungs-
rechtlichen und einkommensteuersystematischen Vorgaben gewahrt sind? Die vor-
liegende Arbeit entwickelt eine Antwort auf diese Frage anhand rechtsgebietsver-
gleichender, einkommensteuersystematischer und verfassungsrechtlicher Überle-
gungen. 
Die genaue Analyse der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Kin-
des- und Elternunterhalt ist deshalb so bedeutend, weil diese Regelungen die Ge-
meinwohlverantwortung1 des Steuerpflichtigen im Einkommensteuerrecht begren-
zen.  
Der Staat greift aber nicht nur über die Einkommensteuer, sondern auch über die 
Verbrauchssteuern indirekt auf das Einkommen des Steuerpflichtigen zu.2 Für eine 
abschließende Antwort auf die Frage, ob das Maß der Gemeinwohlverantwortung, 
das einem Steuerpflichtigen auferlegt wird, den verfassungsrechtlichen Vorgaben 
genügt, bedürfte es einer Gesamtbetrachtung sämtlicher, das Einkommen belasten-
der Steuern.3 Eine derart umfassende Untersuchung würde den Rahmen einer Dis-
sertation sprengen. Deshalb beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die Grenzen 
der Gemeinwohlverantwortung, die für die direkte Steuerbelastung des Einkom-
mens unterhaltsverpflichteter Eltern bzw. Kinder gelten.  
Angesichts der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung gewinnt die Frage, wie un-
terhaltsverpflichtete Eltern und Kinder im Einkommensteuerrecht entlastet werden, 
zunehmend an Relevanz. Es steht zu erwarten, dass die Zahl der Menschen, die 
gleichzeitig ihren Kindern und ihren Eltern unterhaltspflichtig sind und damit zur 
sogenannten Sandwichgeneration zählen, weiter steigen wird: Das durchschnittli-
che Alter der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes ist in den letzten Jahrzehnten 
deutlich gestiegen. Anfang der 1970er Jahre lag das Durchschnittsalter im früheren 
Bundesgebiet noch bei gut 24 Jahren, 2013 betrug das Durchschnittsalter im selben 

–––––––– 
1 Zur Ausrichtung der Steuer als Gemeinlast siehe Jachmann, DStZ 2001, 225 und Jachmann, NZS 2003, 281. 
2 Zur Einordnung der Verbrauchssteuern als indirekte Steuern siehe Kube, in: BeckOK GG, Art. 105 Rn. 47; 
Kirchhof, DStR 2008, 1, 3. 
3 Zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des „additiven Grundrechtseingriffs“ siehe Winkler, JA 2014, 881 ff. 
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Gebiet fast 30 Jahre.4 Gleichzeitig hat sich die Zahl der Personen, die 80 Jahre oder 
älter werden in Westdeutschland von 1960 bis 2009 mehr als verdreifacht.5 Prog-
nosen zufolge wird sich dieser Trend bis 2060 fortsetzen, sodass sich der Bevölke-
rungsanteil der 80 und über 80jährigen in den nächsten 50 Jahren von knapp fünf 
Prozent im Jahr 2013 auf 12 bis 13 Prozent erhöhen wird.6 Der Anstieg des hoch-
altrigen Bevölkerungsanteils dürfte aus zwei Gründen zu einer wachsenden Anzahl 
unterhaltsverpflichteter Kinder führen, zum einen weil die Vermögensreserven der 
Eltern mit steigendem Alter schrumpfen und zum anderen weil chronische Erkran-
kungen, die zu einer Pflegebedürftigkeit der Eltern führen und deren existenziellen 
Bedarf erhöhen, ab dem 80igsten Lebensjahr zunehmen7. Darüber hinaus steht zu 
befürchten, dass die Mitglieder der heutigen Sandwichgeneration infolge ihrer Un-
terhaltspflichten weniger für ihr eigenes Alter zurücklegen können, sodass die 
Nachkommen der Sandwichgeneration noch stärker belastet werden. 
Die einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung des Kindesunterhalts wird in der 
steuerrechtlichen8 und steuerökonomischen9 Literatur umfassend thematisiert. 
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich in einer Vielzahl von Urteilen mit den 
einkommensteuerrechtlichen Regelungen zum Kindesunterhalt auseinanderge-
setzt.10 Zur Berücksichtigung des Elternunterhalts im Einkommensteuerrecht fin-
den sich im Gegensatz dazu nur wenige BFH-Urteile.11 Auch die Literatur behan-
delt die einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung von Elternunterhalt nur 
punktuell im Rahmen der allgemeinen Regelungen zum Abzug von Unterhaltsauf-
wendungen.12 Dies steht im Widerspruch zur wachsenden Bedeutung des Elternun-
terhalts in der Praxis. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, diese Lücke zu 
schließen. 
Daneben gibt es noch eine zweite Thematik, die in der steuerrechtlichen Literatur 
bisher nur sehr einseitig betrachtet wurde und die deshalb Gegenstand der vorlie-
genden Arbeit sein soll: Die verfassungsrechtliche und steuersystematische Recht-
fertigung der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung existenzieller, privater 

–––––––– 
4 Statistisches Bundesamt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 29. 
5 Statistisches Bundesamt, Datenreport 2013, Bevölkerung und Demografie, 30 Abb. 5. 
6 Statistisches Bundesamt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 19. 
7 Baltes, in: MaxPlanckForschung 2/2003, 14, 17. 
8 Stellvertretend für Viele: Lang, u. a. in: Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 650 ff.; in: FS für 
Franz Klein, 437 ff.; in: 60. Dt. Juristentag, O 61 ff. und StuW 1983, 103 ff.; Seiler, in: Gutachten F für den 66. 
Dt. Juristentag, 31 ff.; Söhn, in: FS für Herbert Bethge, 439 ff.; Tipke/Lang, StuW 1984, 127 ff. und Jachmann, 
FR 2010, 123. 
9 Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, 327; Bareis, DStR 2010, 565. 
10 BVerfGE 43, 108; 82, 60; 89, 346; 99, 216. 
11 BFH, DStR 1997, 915 und BFH/NV 2004, 1646. 
12 U. a. Hufeld, in: K/S/M, § 33a Rn. B 100; Pfirrmann, in: H/H/R, § 33a Anm. 28; Stöcker, in: Lademann, § 33a 
Anm. 15 und Anm.168 ff.; Heger, in: Blümich, § 33a Rn. 101 f. 
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Aufwendungen. In diesem Punkt besteht eine scheinbar unüberbrückbare Differenz 
zwischen Steuerrecht und Steuerökonomie. Die Steuerjuristen13 und das Bundes-
verfassungsgericht14 sehen die verfassungsrechtliche Grundlage in der horizontalen 
Steuergerechtigkeit mit der Folge, dass als Bemessungsgrundlage der Einkom-
mensteuer nur das disponible Einkommen, also das Erwerbseinkommen abzüglich 
der indisponiblen Privataufwendungen, herangezogen werden kann (subjektives 
Nettoprinzip). Die Steuerökonomen äußern sich zwar nicht zur verfassungsrechtli-
chen Grundlage der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung existenzieller 
Privataufwendungen, fordern aber, dass zur Wahrung der vertikalen Steuergerech-
tigkeit15 bzw. des Sozialstaatsprinzips16 die Bemessungsgrundlage der Einkom-
mensteuer allein anhand des Erwerbseinkommens bestimmt wird. Damit können 
existenzielle Privataufwendungen durch Transferzahlungen oder auf der Ebene des 
Tarifs bzw. der Steuerschuld berücksichtigt werden.17 Im Jahr 2011 wurde erstmals 
eine steuerjuristische Arbeit vorgelegt, die diese Kluft zwischen den Vertretern des 
Steuerrechts und der Steuerökonomie überwindet. Dr. Christoph Moes setzt sich in 
seinem Werk „Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfas-
sungsgericht“ kritisch mit dem steuerjuristischen Dogma des subjektiven Net-
toprinzips auseinander.18 Er sieht die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für die 
Steuerfreiheit des Existenzminimums nicht im subjektiven Nettoprinzip, sondern 
allein im Subsidiaritätsprinzip.19 Das Subsidiaritätsprinzip zwinge den Gesetzge-
ber, anders als das subjektive Nettoprinzip, nicht dazu, die indisponiblen Privat-
aufwendungen auf der Ebene der Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen.20 Die-
ser im steuerjuristischen Schriftum relativ neue Ansatz soll in der vorliegenden Ar-
beit weitergeführt werden. Bei der Suche nach der „optimalen“ einkommensteuer-
rechtlichen Berücksichtigung von Kindes- und Elternunterhalt soll es deshalb auch 
darum gehen, ob das subjektive Nettoprinzip eine zwingende Vorgabe für die steu-
ersystematische Berücksichtigung begründet.  

–––––––– 
13 Stellvertretend für viele: Hey, in: Tipke/Lang, § 8 Rn. 70, 74 und 75 mit Verweis auf Lingemann, Das rechtli-
che Konzept der Familienbesteuerung, 131 ff.; Tipke, Steuerrechtsordnung Bd. II, 799 ff.; Söhn, Finanzarchiv  
Bd. 46, 154, 156. 
14 BVerfGE 82, 60, 87 f; 99, 246, 260. 
15 Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, 320 f. 
16 Bareis, DStR 2010, 565, 571. 
17 Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, 320 f.; Siegel/Schneider, DStR 1994, 597, 601; Siegel, BB 1999, 
1406 ff.; Bareis, DStR 2010, 565, 573 f.  
18 Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht,  
149 ff. und 190 ff. 
19 Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht,  
163 ff. 
20 Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht, 163. 
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B. Fragestellung und Zielsetzung 

Der Weg zur „optimalen“ einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Kin-
des- und Elternunterhalt führt im Wesentlichen über drei Fragen:  
Erstens: In welchen Punkten gibt es zwischen der einkommensteuerrechtlichen Be-
rücksichtigung der Unterhaltsaufwendungen und den zivilrechtlichen Regelungen 
zum Kindes- und Elternunterhalt Abweichungen, bei denen aus verfassungsrechtli-
chen oder steuersystematischen Gründen Änderungen erforderlich sind? 
Zweitens: Inwieweit kommt es zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung 
vermögender und nicht vermögender Familien, weil das Einkommensteuerrecht 
den Unterhaltsparteien die Möglichkeit eröffnet durch spezielle Rechtsgestaltungen 
nicht abziehbare Unterhaltsaufwendungen in den steuerbaren Nexus zu bringen? 
Drittens: Welche verfassungsrechtlichen Anforderungen sind an eine „optimale 
Familienbesteuerung“ zu stellen und welche einkommensteuerrechtlichen Kon-
struktionen erfüllen diese Anforderungen? 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aus der Beantwortung der oben genannten Fra-
gen ein Besteuerungsmodell zur Berücksichtigung von Kindes- und Elternunterhalt 
zu entwickeln, das allen verfassungsrechtlichen und steuersystematischen Vorga-
ben entspricht. 

C. Gang der Darstellung 

Aus den drei vorgenannten Fragen ergibt sich der Aufbau der vorliegenden Arbeit: 
In einem Vorspann werden die verfassungsrechtlichen Vorgaben dargestellt, die bei 
der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung zivilrechtlicher Unterhaltslasten 
zu beachten sind. 
Im ersten Teil folgt ein Vergleich der zivilrechtlichen Unterhaltsregelungen mit den 
einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigungsvorschriften. Durch diesen Ver-
gleich sollen die Punkte ermittelt werden, an denen das Einkommensteuerrecht 
vom Unterhaltsrecht abweicht. Diese Abweichungen werden anschließend auf ihre 
Vereinbarkeit mit verfassungsrechtlichen bzw. steuersystematischen Vorgaben 
überprüft. Das Ergebnis des ersten Teils soll aufzeigen, welche Abweichungen ei-
nen Änderungsbedarf im Einkommensteuerrecht begründen. 
Der zweite Teil dient der Darstellung von Rechtsgestaltungen, die geeignet sind die 
familiäre Gesamtsteuerlast zu verringern. Diese Rechtsgestaltungen werden im 
zweiten Teil dahingehend überprüft, ob sie zu einer ungerechfertigten Ungleichbe-
handlung vermögender Familien gegenüber nicht vermögenden Familien führen. 
Der dritte Teil ist der Suche nach der optimalen steuersystematischen Konstruktion 
für die Besteuerung der Familie gewidmet. Hier soll zunächst geklärt werden, wel-
che Anforderungen an eine optimale Ausgestaltung der Familienbesteuerung zu 
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stellen sind. Anschließend sollen die steuersystematischen Konstruktionen ermittelt 
werden, die diese Anforderungen erfüllen. 
In der Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse der drei Teile in einem konkreten 
Anforderungsprofil zusammengeführt. Unter Anwendung dieses Anforderungspro-
fils soll dann die einkommensteuerrechtliche Regelung zur Berücksichtigung des 
Kindes- und Elternunterhalts gefunden werden, die allen verfassungsrechtlichen 
und steuersystematischen Vorgaben entspricht. 
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Vorspann  
Verfassungsrechtliche Vorgaben zur Berücksichtigung der zivil-
rechtlichen Unterhaltslasten im Einkommensteuerrecht 

Für die einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung zivilrechtlicher Unterhalts-
lasten sind in vier Bereichen verfassungsrechtliche Vorgaben zu überprüfen: Ers-
tens ist die Pflicht des Steuergesetzgebers, dem Steuerpflichtigen nach der Besteue-
rung die Mittel zu belassen, die er für sein Existenzminimum und dasjenige seiner 
Familie benötigt, verfassungsrechtlich verankert. Zweitens enthalten die einkom-
mensteuerrechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung der Unterhaltsaufwendun-
gen pauschale Beträge und typisierende Tatbestandsmerkmale. Die Zulässigkeit 
von Pauschalierungen und Typisierungen richtet sich nach verfassungsrechtlichen 
Vorgaben. Drittens könnte das Gebot der Folgerichtigkeit verfassungsrechtliche 
Vorgaben begründen. Viertens ist zu überprüfen, inwiefern die Verfassung ein Ge-
bot der „Einheit der Rechtsordnung“ aufstellt, das zu einer Maßgeblichkeit der zi-
vilrechtlichen Unterhaltsvorschriften für die steuerliche Berücksichtigung der Un-
terhaltslasten führt. 

A. Verfassungsrechtliche Grundlagen für die Verschonung des Exis-
tenzminimums des Steuerpflichtigen und seiner unterhaltsberechtig-
ten Familienmitglieder  

I. Wahrung des Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip gemäß 
Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG 

Aus Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG 
ergibt sich ein Anspruch des mittellosen Bürgers gegen den Staat auf Sozialleistun-
gen zur Sicherung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwürdigen Da-
seins.21 Grundsätzlich gilt allerdings, dass „Eigenversorgung Vorrang vor staatli-
cher Fürsorge“22 hat. Das Bundesverfassungsgericht begründet dies mit dem 
Grundgedanken der Subsidiarität.23 Dieser Grundgedanke wäre nicht gewahrt, 

–––––––– 
21 BVerfGE 40, 121, 133; 82, 60, 85. 
22 BVerfGE 120, 125, 155; vgl. Jachmann, Verfassungsrechtliche Grenzen der Besteuerung, 11 f., 26 f., 61 f.; 
vgl. Isensee, Hdb. des Staatsrechts Bd. III, 2. Aufl., § 57 Rn. 79; vgl. Schöberle, DStZ 1999, 693, 695. 
23 BVerfGE 82, 60, 85 f.; 87, 153, 170 f.; 99, 216, 233; 99, 246, 259 f.; 120, 125, 154 f. 
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wenn der Staat dem Bürger die für ein menschenwürdiges Dasein erforderlichen 
Mittel erst durch Steuern wegnehmen könnte, um sie ihm anschließend als Sozial-
leistungen zurück zu geben.24 Ein solches Vorgehen, bei dem der Staat dem Bürger 
eine eigentlich nicht erforderliche Hilfe aufzwingen könnte, wäre nicht mit der 
durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Menschenwürde vereinbar.25 Deshalb folgert 
das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 19.5.1990 aus Art. 1 Abs. 1 GG 
i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG, dass der Staat nicht auf Mittel zugreifen darf, die für 
das Existenzminimum des Steuerpflichtigen erforderlich sind.26 Durch die zusätzli-
che Heranziehung von Art. 6 Abs. 1 GG liefert das Bundesverfassungsgericht die 
verfassungsrechtliche Grundlage für die Steuerfreistellung der für das Existenzmi-
nimum sämtlicher Familienmitglieder des Steuerpflichtigen erforderlichen Mittel.27 
„Denn auch in diesem Fall müsste der Staat, wenn er dem Steuerpflichtigen die 
Mittel für die Unterstützung der unterhaltsbedürftigen Familienmitglieder entzöge, 
diese in entsprechender Höhe aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtung 
aus dem Sozialstaatsgebot selbst unterstützen.“28 Die aus Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. 
Art. 20 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 GG abgeleiteten verfassungsrechtlichen 
Grundsätze stimmen auch mit dem in der Steuerökonomie vertretenen Subsidia-
riätsprinzip überein, dem ein Hilfsgebot und ein Interventionsverbot entnommen 
werden.29 

II. Wahrung der Freiheitsgrundrechte 

Doch nicht nur aus dem Vorrang privatnütziger Ertragserzielung, auch aus den 
Freiheitsgrundrechten Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG 
folgert das Bundesverfassungsgericht, dass dem Steuerpflichtigen nach der Besteu-
erung die zur Existenzsicherung erforderlichen Mittel verbleiben müssen.30 Im Be-
schluss vom 25.9.1992 hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass ein Steuerge-
setz keine erdrosselnde Wirkung haben darf.31 Vielmehr dürfe das geschützte Frei-
heitsrecht „nur so weit beschränkt werden, dass dem Grundrechtsträger ein Kernbe-
stand des Erfolges eigener Betätigung im wirtschaftlichen Bereich in Gestalt der 

–––––––– 
24 Jachmann, in: K/S/M, § 31 Rn. A 48; Jachmann/Liebl, DStR 2010, 2009, 2012. 
25 Vgl. BVerfGE 82, 60, 85 f.; Pohmer, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, 131, 156; Moes, in: Die Steuer-
freiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht, 111; Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218, 219. 
26 BVerfGE 82, 60, 85 f.; so auch BVerfGE 99, 216, 233. 
27 BVerfGE 82, 60, 85 f.; so auch BVerfGE 99, 216, 233. 
28 BVerfGE 82, 60, 86.  
29 Siehe dazu Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht,  
109 ff. m.w.N.  
30 BVerfGE 87, 153, 169; darauf verweist auch Jachmann, Verfassungsrechtliche Grenzen der Besteuerung, 26 f. 
31 BVerfGE 87, 153, 169. 
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grundsätzlichen Privatnützigkeit des Erworbenen und der grundsätzlichen Verfü-
gungsbefugnis über die geschaffenen vermögenswerten Rechtspositionen erhal-
ten“32 bleibe. Aus diesem Grundsatz folgert das Bundesverfassungsgericht, dass 
„dem der Einkommensteuer unterworfenen Steuerpflichtigen nach Erfüllung seiner 
Einkommensteuerschuld von seinem Erworbenen soviel verbleiben muss, als er zur 
Bestreitung seines notwendigen Lebensunterhalts und – unter Berücksichtigung 
von Art. 6 Abs. 1 GG – desjenigen seiner Familie bedarf“33. 

III. Wahrung der Steuergerechtigkeit als steuerrechtlicher Konkretisierung 
von Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Finanzmittel zur Erfüllung staatlicher Aufgaben fließen in erster Linie aus den 
in Art. 105 ff. GG geregelten Einnahmequellen.34 Das bedeutet, der Staat befriedigt 
seinen Finanzbedarf vornehmlich durch Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg seiner 
Bürger.35 
Da Steuerrecht (Art. 105 ff. GG) und Haushaltsrecht (Art. 109 ff. GG) streng ge-
trennt werden, lässt sich die Belastung des jeweiligen Bürgers nicht durch eine 
zweckgebundene Verwendung der Steuern zu seinen Gunsten rechtfertigen.36 Des-
halb ist die steuerliche Belastung nur gerechtfertigt, wenn sie dem allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), der in der Steuergerechtigkeit konkretisiert 
wird, genügt.37 
Oberstes Prinzip des Steuerrechts ist das aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleitete Gebot 
der Steuergerechtigkeit,38 das den allgemeinen Gleichheitssatz bereichsspezifisch 
konkretisiert39. Im Rahmen der gleichheitsrechtlichen Prüfung werden zwei ver-
schiedene Elemente anhand eines Differenzierungskriteriums, dem „tertium com-
parationis“, verglichen.40 Dieses Differenzierungskriterium muss in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Differenzierungsziel sachgerecht sein.41 Das einkommensteuer-
rechtliche Differenzierungsziel besteht darin, jedem Bürger die Finanzverantwor-
tung für die staatlichen Aufgaben im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten 

–––––––– 
32 BVerfGE 87, 153, 169. 
33 BVerfGE 87, 153, 169. 
34 Prinzip des Steuerstaates: BVerfGE 82, 159, 178; 93, 319, 342. 
35 Kirchhof, AöR 2003, 1, 7. 
36 Vgl. Kirchhof, AöR 2003, 1, 41. 
37 Ständige Rechtsprechung: BVerfGE 6, 55, 70 f.; BVerfG, NJW 1961, 2299, 2301; BVerfG, NJW 1974, 689; 
BVerfGE 65, 325, 354; 66, 214, 223; 93, 121, 134 ff. 
38 Heun, in: Dreier, Art. 3 Rn. 74.  
39 BVerfG, NJW 1991, 2129; BVerfGE 93, 121, 134; Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218. 
40 Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, 67. 
41 Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, 151. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/192z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE210159001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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aufzuerlegen (Lastengleichheit).42 Für dieses Differenzierungsziel ist die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit ein sachgerechtes Differenzierungskriterium.43 In 
einem Sozialstaat folgt aus einer höheren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine 
entsprechend höhere soziale Verantwortung.44 Das bedeutet aber auch, dass eine 
gleichmäßige Besteuerung eine betragsmäßig unterschiedliche Steuerlast entspre-
chend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verlangt.45 Die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit ist der Maßstab für die Steuerbelastung.46 Das Leistungsfähigkeits-
prinzip war bereits in Art. 134 der Weimarer Reichsverfassung als oberster, für den 
Gesetzgeber bindender Besteuerungsgrundsatz geregelt.47 Allerdings ist das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip selbst konkretisierungsbedürftig.48 Die Beantwortung der 
Frage, wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu ermitteln ist, hängt m. E. da-
von ab, ob die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer rein kapitalorientiert 
oder gemischt kapital- und konsumorientiert ermittelt wird.49 Eine genaue Erörte-
rung dieser Frage mit anschließendem Lösungsvorschlag folgt im dritten Teil der 
vorliegenden Arbeit. 
Die Steuergerechtigkeit kann in horizontaler und in vertikaler Richtung überprüft 
werden: Die horizontale Steuergerechtigkeit verlangt, dass gleichermaßen Leis-
tungsfähige gleich hoch besteuert werden.50  
In seinen Beschlüssen vom 29.5.199051 und vom 10.11.199852 folgert das Bundes-
verfassungsgericht aus dem Gleichheitssatz „in seiner Ausprägung als horizontale 
Steuergleichheit“53, dass Aufwendungen für das Existenzminimum unterhaltsbe-
rechtigter Kinder leistungsfähigkeitsmindernd zu berücksichtigen sind.  

–––––––– 
42 BVerfGE 61, 319, 343 f.; 66, 214, 223; 82, 60, 86 f.; 89, 346, 352 f.; 99, 216, 232; Heun, in: Dreier, Art. 3 
Rn. 75; Kischel, in: BeckOK GG, Art. 3 Rn. 147; Kirchhof, in: Hdb. des Staatsrechts Bd. V, § 118 Rn. 13; 
Jachmann, DStZ 2001, 225 f. 
43 BVerfGE 61, 319, 343 f.; 82, 60, 86; Hey, in: Tipke/Lang § 3 Rn. 40 und 121; Arndt/Schumacher, AöR 1993, 
513, 518; Jachmann, DStZ 2001, 226. 
44 Birk, StuW 1983, 293, 295 und 298. 
45 BVerfGE 61, 319, 343 f.; 82,60, 86; Jachmann, StuW 2000, 239, 240 m.w.N. 
46 Söhn, in: K/S/M, § 10 Rn. A 17 mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung: vgl. insbesondere BVerfGE 61, 
319, 343 f.; 82, 60, 86 f.; 116, 164, 180. 
47 Vgl. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, Art. 134 Anm. 4.; Bühler, Die 
Reichsverfassung vom 11. August 1919, Anm. zu Art. 134. 
48 Hey, in: Tipke/Lang, § 3 Rn. 49. 
49 Zu den Unterschieden zwischen der kapital- und konsumorientierten Besteuerung siehe Hey, in: Tipke/Lang, 
§ 3 Rn. 55 ff. und Gröpl, StuW 2001, 150, 155 f. 
50 Vgl. hierzu BVerfGE 82, 60, 89 unter Verweis auf Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steu-
ernormen - ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht, 165 und 170. 
51 BVerfGE 82, 60, 86 ff. 
52 BVerfGE 99, 246, 260.  
53 BVerfGE 99, 246, 260. 
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Die vertikale Steuergerechtigkeit ist gewahrt, wenn die steuerliche Belastung höhe-
rer Einkommen im Vergleich zur Belastung niedrigerer Einkommen dem Gerech-
tigkeitsgebot genügt.54 Wann die Besteuerung dem Gerechtigkeitsgebot genügt, 
bedarf der Konkretisierung.55 Eine Ansicht stellt das Gerechtigkeitsgebot mit dem 
Neutralitätsgebot gleich.56 Das Neutralitätsgebot verlangt, dass das Verhältnis der 
erwirtschafteten Einkommen unterschiedlicher Einkommensschichten zueinander 
vor und nach der Besteuerung gleich bleibt.57 Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Urteil vom 24.6.1958 für die Wahrung der vertikalen Steuergerechtigkeit 
sogar eine Umverteilung gefordert.58 Demnach genügt die Besteuerung dann dem 
Gerechtigkeitsgebot, wenn der „Leistungsfähigere einen höheren Prozentsatz seines 
Einkommens als Steuer zu zahlen hat als der wirtschaftlich Schwächere“.59  
Nach einer in der Literatur vertretenen Meinung hat das Leistungsfähigkeitsprinzip 
nicht nur eine gleichheitsrechtliche sondern auch eine freiheitsschonende Funkti-
on.60 Dieser Ansicht zufolge beruht die Verpflichtung des Steuergesetzgebers zur 
Freistellung des Existenzminimums des Steuerpflichtigen und seiner Familie auf 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip.61 Soweit der Steuerpflichtige nur über Mittel in 
Höhe seines Existenzminimums und desjenigen seiner Familie verfüge, sei er nicht 
finanziell leistungsfähig, sprich zahlungsfähig.62 In diesem Fall sei der einkom-
mensteuerliche Zugriff durch das Leistungsfähigkeitsprinzip verboten.63  

–––––––– 
54 Vgl. hierzu BVerfGE 82, 60, 89 unter Verweis auf Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steu-
ernormen - ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht, 170. 
55 So auch Bareis, DStR 2010, 565, 566. 
56 Bareis, DStR 2010, 565, 566. 
57 Petty, in: Schriften zur politischen Ökonomie und Statistik, Eine Abhandlung über Steuern und Abgaben 
(1662), 9, 40 f.: „Laß die Steuer noch so hoch sein, wenn sie für alle verhältnismäßig gleich ist, dann erleidet 
niemand dadurch den Verlust irgendwelchen Reichtums. Denn die Leute blieben (…) in beiden Fällen gleich 
reich, wenn ihre Vermögen entweder halbiert oder verdoppelt würden. Denn die Steuer ließe jedermann seinen 
früheren Status, seine Würde und seinen Rang…“ (sog. Leave–them-as-you-find-them-rule); darauf verweisen 
auch Mann, Steuerpolitische Ideale, 158 f. und Bareis, DStR 2010, 565, 566. 
58 BVerfGE 8, 51, 68 f. 
59 BVerfGE 8, 51, 68 f. 
60 Seer, StuW 1996, 323, 332; Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218, 219. 
61 Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218, 219. 
62 Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218, 219. 
63 Birk/Wernsmann, JZ 2001, 218, 219. 
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IV. Wahrung von Art. 6 GG als Freiheitsgrundrecht, Benachteiligungsver-
bot und Fördergebot 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung. Aus dieser Aussage leiten das Bundesverfassungsgericht64 
und die Grundrechtsdogmatik65 drei verschiedene Verfassungsaufträge her: 
Erstens begründe Art. 6 Abs. 1 GG ein vorbehaltlos gewährleistetes Freiheitsgrund-
recht.66 Der Schutzbereich des Freiheitsgrundrechts erfasse die Familie in ihrer 
„jeweiligen eigenständigen und selbstverantwortlichen Ausgestaltung“67. Eingriffe 
in dieses Freiheitsgrundrecht könnten nur durch kollidierendes Verfassungsrecht 
gerechtfertigt werden.68 
Zweitens wird Art. 6 Abs. 1 GG als Konkretisierung des Gleichheitssatzes einge-
stuft, die eine Benachteiligung von Familien verbietet.69 Für das Einkommensteuer-
recht bedeute das Benachteiligungsverbot, dass ein Steuerpflichtiger, der aus sei-
nem Einkommen nicht nur seinen eigenen Unterhalt, sondern auch den seiner Fa-
milie erbringen muss, im Vergleich zu einem alleinstehenden Steuerpflichtigen 
nicht schlechter gestellt werden dürfe.70 Zur Wahrung dieses Benachteiligungsver-
bots müsse bei unterhaltsverpflichteten Steuerzahlern nicht nur das eigene Exis-
tenzminimum, sondern auch das der Familie von der Besteuerung freigestellt wer-
den.71 
Drittens wird aus Art. 6 Abs. 1 GG für den Staat das Gebot gefolgert, die Familie 
zu fördern.72 Bei diesem Fördergebot stehe dem Gesetzgeber eine weite Gestal-
tungsfreiheit zu.73 Konkrete Ansprüche auf staatliche Leistungen seien dem För-
dergebot nicht zu entnehmen.74 Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht 
kann eine steuerrechtliche Besserstellung unterhaltspflichtiger Steuerzahler im 
Vergleich zu Alleinstehenden mit dem Fördergebot gerechtfertigt werden.75 
Neben diesen Verfassungsaufträgen enthält Art. 6 GG in Absatz 2 Satz 1 das Recht 
und die Pflicht der Eltern zur Pflege und Erziehung der Kinder. Die Pflege der 

–––––––– 
64 BVerfGE 6, 55, 71; 24, 119, 135. 
65 Vgl. Badura, in: Maunz/Dürig, Art. 6 GG Rn. 1 f., Rn. 31 f. und Uhle, in: BeckOK GG, Art. 6 GG Rn. 20. 
66 BVerfGE 24, 119, 135; Uhle, in: BeckOK GG, Art. 6 GG Rn. 21. 
67 Merkt, DStR 2009, 2221, 2224 mit Verweis auf BVerfGE 61, 319, 346 f.; BVerfGE 99, 216, 234. 
68 BVerfGE 24, 119, 135; Uhle, in: BeckOK GG, Art. 6 GG Rn. 21. 
69 BVerfGE 99, 216, 232 f.; Badura, in: Maunz/Dürig, Art. 6 GG Rn. 31. 
70 BVerfGE 82, 60, 86; 99, 216, 233 f; vgl. Schöberle, DStZ 1999, 693, 694 f. 
71 BVerfGE 82, 60, 85 f.; 82, 198, 207; 87, 153, 169 ff.; 99, 246, 259 f. 
72 BVerfGE 6, 55, 76; Badura, in: Maunz/Dürig, Art. 6 GG Rn. 1 und Rn. 31; Schöberle, DStZ 1999, 693, 695. 
73 BVerfG, NJW 1975, 1771; Schöberle, DStZ 1999, 693, 695. 
74 BVerfG, NJW 1975, 1771; BVerfG, NJW1990, 2869, 2870; Schöberle, DStZ 1999, 693, 695. 
75 Vgl. Wernsmann, in: HHSp, § 4 AO Rn. 522; Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuer-
normen - ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht, 175. 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVERFGE&b=61&s=319
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVERFGE&b=99&s=216
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Kinder verlangt, gemäß der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts, dass die 
Eltern durch Sachleistungen den wirtschaftlichen Bedarf ihrer Kinder decken.76 Die 
Pflicht zur Erziehung der Kinder begründe die höchstpersönliche, umfassende Ver-
antwortlichkeit der Eltern für die Entwicklung des Kindes zu einem verantwortli-
chen Leben in der Gesellschaft.77 Das Bundesverfassungsgericht verlangt aber 
nicht, dass die Betreuungs- und Erziehungsleistungen von den Eltern höchstpersön-
lich erbracht werden.78 Aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG entnimmt das Bundesverfas-
sungsgericht zudem die verfassungsrechtliche Einstufung der Familie als Lebens- 
und Erziehungsgemeinschaft.79 

V. Zwischenergebnis 

Nach übereinstimmender Auffassung in Literatur und Rechtsprechung ist der Staat 
verpflichtet, im Rahmen der Einkommensteuer darauf zu achten, dass dem Bürger 
nach Begleichung der Steuerschuld noch ausreichend Mittel für sein Existenzmi-
nimum und dasjenige seiner Familie verbleiben.80 Als verfassungsrechtliche 
Grundlage für diese Verpflichtung hat das Bundesverfassungsgericht drei verschie-
dene Möglichkeiten genannt: Erstens das aus der Menschenwürde gemäß Art. 1 
Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitete Sub-
sidiariätsprinzip sowie das Benachteiligungsverbot gemäß Art. 6 Abs. 1 GG81, 
zweitens die Freiheitsgrundrechte der Artt. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG 
i. V. m. dem Benachteiligungsverbot gemäß Art. 6 Abs. 1 GG82 und drittens Art. 3 
Abs. 1 GG „in seiner Ausprägung als horizontale Steuergerechtigkeit“83.  
Die Verfassungsgrundlage entscheidet m. E. darüber, ob die Berücksichtigung der 
Unterhaltsaufwendungen bereits im Rahmen der Leistungsfähigkeitsermittlung er-
folgen muss oder ob die Unterhaltsaufwendungen auch später, beispielsweise durch 
einen Abzug von der Steuerschuld, berücksichtigt werden können.84 Wird Art. 3 

–––––––– 
76 BVerfGE 99, 216, 231; BVerfG, NJW 2003, 2733, 2736. 
77 BVerfGE 80, 81, 90; 99, 216, 231. 
78 BVerfGE 61, 319, 347; 99, 216, 231. 
79 BVerfGE 80, 81, 90; 99, 216, 231. 
80 U. a. BVerfGE 82, 60, 89; BVerfGE 87, 153, 169; Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steu-
ernormen - ein Beitrag zu den Grundfragen des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht, 171 f.; Moes, 
Die steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsgericht, 111 f.; Jachmann/Liebl, DStR 
2010, 2009, 2011. 
81 BVerfGE 82, 60, 85 f.; 99, 216, 233; vgl. BVerfGE 120, 125, 154 f. 
82 BVerfGE 87, 153, 169. 
83 BVerfGE 82, 60, 89; 99, 246, 260. 
84 Vgl. dazu die Kritik des gleichheitsrechtlichen Ansatzes bei Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums 
vor dem Bundesverfassungsgericht, 191 ff. und bei Wieland, Verfassungsfragen der steuerrechtlichen Behand-
lung von Kindesexistenzminimum und Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf, 12 f. 
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Abs. 1 GG in der Ausprägung der horizontalen Steuergerechtigkeit als Verfas-
sungsgrundlage herangezogen, so müssen die Unterhaltsaufwendungen bereits im 
Rahmen der Leistungsfähigkeitsermittlung berücksichtigt werden.85 Wird hingegen 
entweder auf Art. 20 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Benachtei-
ligungsverbot in Art. 6 Abs. 1 GG oder auf die Freiheitsgrundrechte i. V. m. dem 
Benachteiligungsverbot in Art. 6 Abs. 1 GG abgestellt, so müssen die Unterhalts-
aufwendungen nicht bereits bei der Leistungsfähigkeitsermittlung berücksichtigt 
werden.86 In diesem Fall reicht es aus, wenn dem Steuerschuldner nach der Besteu-
erung die Mittel verbleiben, die er für sein Existenzminimum und dasjenige seiner 
unterhaltsberechtigten Familienmitglieder benötigt. Diese Frage soll im dritten Teil 
der vorliegenden Arbeit näher erörtert werden. 

B. Verfassungsrechtliche Anforderungen an zulässige Pauschalierun-
gen und Typisierungen 

Im Ramen der Familienbesteuerung nutzt der Steuergesetzgeber Pauschalierungen 
und typisierende Rechtsetzungen.  
So gewährt der Steuergesetzgeber beispielsweise gemäß § 32 Abs. 6 EStG jedem 
Elternteil pro Kind einen pauschalen Freibetrag von 2.304 € für das sächliche Exis-
tenzminimum und einen pauschalen Freibetrag von 1.320 € für den Betreuungs-, 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes, ohne den Nachweis eines tatsäch-
lichen Unterhaltsbedarfs und einer tatsächlichen Belastung der Eltern in entspre-
chender Höhe zu fordern.87 Auf den ersten Blick ist dies mit der Einzelfallsteuerge-
rechtigkeit nicht vereinbar.88 Dennoch wird die gesetzliche Pauschalierung vom 
Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet.89 
Bei einer typisierenden Rechtsetzung orientiert sich der Gesetzgeber am Regelfall 
und lässt Besonderheiten von Einzelfällen außer Acht.90 So geht der Steuergesetz-
geber im Rahmen des § 32 Abs. 3 EStG typisierend davon aus, dass sich Kinder bis 

–––––––– 
85 Neben dem Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 82, 60, 86 ff.; 89, 346, 352 f.; 99, 246, 260 vertreten diese 
Ansicht u. a.: Hey, in: Tipke/Lang, § 8 Rn. 74; Tipke, Steuerrechtsordnung Bd. II, 821 und Söhn, Finanzarchiv 
Bd. 46, 154, 155 ff.  
86 Diese Ansicht vertreten auch Moes, Die Steuerfreiheit des Existenzminimums vor dem Bundesverfassungsge-
richt, 174 f. und Wieland, Verfassungsfragen der steuerrechtlichen Behandlung von Kindesexistenzminimum 
und Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf, 12 f. 
87 Siehe dazu Jachmann, Nachhaltige Entwicklung und Steuern, 240. 
88 Zum Verhältnis zwischen Einzelfallsteuergerechtigkeit und Vereinfachung durch typisierende bzw. pauscha-
lierende Regelungen siehe Wernsmann, in: HHSp, § 4 AO Rn. 453 ff. und Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit 
im Steuerrecht, 82 ff. 
89 BVerfGE 82, 60, 91 f. 
90 Vgl. Weber-Grellet, StuW 1981, 48, 58; vgl. Drüen, StuW 1997, 261, 270 f. 


